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B e r i c h t

Der Ausschuss für Finanzen hat den Einzelplan 08 – Ministerium für Ernährung, 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz des Staatshaushaltsplans für das Haus-
haltsjahr 2022 in seiner 8. Sitzung am 25. November 2021 beraten. 

In die Beratung einbezogen wurde auch die Mitteilung des Ministeriums für Fi-
nanzen vom 10. November 2021 betr. Beschäftigungsbedingungen, Bezüge, Do-
tationen und Ausstattung der vom Land Baden-Württemberg aufgrund außertarif-
licher Sonderverträge Beschäftigten – Drucksache 17/1003, soweit sie den Einzel-
plan 08 berührt. 

Die zu dieser Einzelplanberatung schriftlich eingebrachten Änderungsanträge 
08/1, 08/2, 08/4 bis 08/40 sowie der Entschließungsantrag 08/3 sind diesem Be-
richt beigefügt (siehe Anlagen). 

Die Berichterstatterin berichtet, der Entwurf des Einzelplans 08 umfasse Einnah-
men in Höhe von 296,3 Millionen € und Ausgaben in Höhe von 1 159,9 Millionen 
€. Die Einnahmen stiegen gegenüber 2021 um rund 80 Millionen € – dies sei eine 
Steigerung um 37 % –, und die Ausgaben stiegen mit 144,5 Millionen € um 14,2 %.

Sodann kommt sie auf die Schwerpunkte des Einzelplans zu sprechen. Ein wichti-
ger Punkt seien die Förderungen. Die Förderbereiche würden auch im Haushalts-
entwurf für 2022 durch die EU-Mittel der Fonds ELER und EFRE sowie die Bun-
desmittel im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur 
und des Küstenschutzes“ (GAK) geprägt. Sie beliefen sich auf 266,2 Millionen € 
und machten damit rund 90 % der Einnahmen aus. Diese Mittel von der EU bzw. 
vom Bund seien nicht nur zweckgebunden, sondern könnten regelmäßig nur dann 
in Anspruch genommen werden, wenn entsprechende Mittel des Landes als Kofi-
nanzierung eingesetzt würden. Diese Kofinanzierungsmittel müssten bereitgestellt 
werden, um die Gelder von der EU und vom Bund abrufen zu können.

Die für 2022 erfolgte Dotierung des Fonds EFRE mit insgesamt 61,7 Millionen € 
führe zu einem Aufwuchs der Einnahmen und in gleicher Höhe zum Aufwuchs 
der Ausgaben. Das Geld komme aus dem EU-Programm REACT-EU, das der 
Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie diene, und sei auch eine 
Folge der neuen Förderperiode.

Die zusätzlichen Bundesmittel beim Sonderrahmenplan „Maßnahmen zum Insek-
tenschutz in der Agrarlandschaft“ seien in der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse-
rung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ mit 11,8 Millionen € verankert 
und führten damit zu einer Erhöhung der Einnahmen und durch die erforderliche 
Mitfinanzierung durch das Land zu einer Erhöhung der Ausgaben um 19,7 Millio-
nen €.

Das Förderprogramm „Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl“ (FAKT) sei un-
verändert das größte Förderprogramm im Einzelplan 08. Im umfangreichen För-
derspektrum des FAKT seien eine besondere Ausweitung des ökologischen Land-
baus sowie verschiedene Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität zu ver-
zeichnen. Gerade im aktuellen Brennpunktthema Biodiversität seien bestehende 
Maßnahmen erweitert und neu eingeführt worden. Das Angebot an Maßnahmen 
zum Erosions- und Wasserschutz sei auf die gesamte Landesfläche ausgedehnt 
worden.

Über die Förderung nach dem FAKT werde auf rund 25 % der landwirtschaftlich 
genutzten Fläche in Baden-Württemberg auf den Einsatz von chemischen-synthe-
tischen Pflanzenschutzmitteln vollständig oder teilweise verzichtet.

Für das FAKT stünden 2022 im Zusammenspiel von reinen Landesmitteln, Mit-
teln des Bundes im Rahmen der GAK und den EU-Mitteln rund 129 Millionen € 
zur Verfügung. Dies sei eine Steigerung um 9 Millionen € gegenüber 2021, auch 
wenn der Ansatz bei den reinen Landesmitteln zurückgehe. Der Rückgang sei ins-
besondere darauf zurückzuführen, dass Landesmittel in die Gemeinschaftsaufga-
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be „Verbesserung der Agrarstrukturen und des Küstenschutzes“ übertragen wor-
den seien, um damit die zusätzlichen Bundesmittel aus dem Sonderrahmenplan 
„Maßnahmen zum Insektenschutz in der Agrarlandschaft“ abrufen zu können.

Ein zweiter wichtiger Schwerpunkt im Einzelplan 08 sei der Forst. Die extremen 
Wetterereignisse der Jahre 2018 bis 2020 in Form von Trockenheit und Dürre 
hätten insbesondere zu einer starken Borkenkäfervermehrung in Fichtenbestän-
den und zu erheblichen Trockenschäden in Fichten- und Buchenbeständen ge-
führt. Deshalb sei es aufgrund der anfallenden Schadholzmengen in den Holz-
sortimenten kurzfristig zu einem erheblichen Verfall der Marktpreise gekommen. 
Gleichzeitig habe die Coronapandemie zu einer zunehmenden Nachfrage bei den 
Holzmengen auch aus dem Ausland geführt. Dies habe in der Folge eine massive 
Preissteigerung am Markt bewirkt, wovon allerdings die Waldbesitzenden leider 
nicht profitiert hätten. Deswegen unterlägen der Holzeinschlag und der Holzver-
kauf bei ForstBW einem hohen Preisverfall. Der Landeswald habe aber auch in 
diesem Fall verantwortungsvoll gehandelt und habe den Privatwaldbesitzenden 
und den Kommunen bei der Holzvermarktung vielfach den Vortritt gelassen.

Ein vollständiges Auffangen des durch diese externen Einflüsse verursachten fi-
nanziellen Defizits sei auch durch intensive interne Steuerungsmaßnahmen und 
eine strikte Ausgabendisziplin nicht möglich gewesen. Deshalb sei für 2022 ein 
vorübergehender Aufwuchs bei der Zuführung an die AöR ForstBW um 40,4 Mil-
lionen € veranschlagt worden.

Waldbewirtschaftung brauche Fachleute. Mit der Beibehaltung der Ausbildung 
von 100 Forstwirten sei Baden-Württemberg auch künftig gut aufgestellt.

Den Klimafolgeschäden im Forst gelte es entgegenzuwirken, indem Baden-Würt-
temberg durch Waldumbau klimaresiliente Wälder aufbaue. Verschiedene Laub-
hölzer könnten dabei helfen. Deshalb müsse das Technikum Laubholz weiterge-
führt werden. Aufgaben des Technikums Laubholz seien insbesondere, die Ent-
wicklung innovativer und hochwertiger Anwendungen für Laubholz zu beschleu-
nigen, für Baden-Württemberg international eine Spitzenposition in der laubholz-
basierten Rohstoffverwendung zu besetzen und damit eine wichtige Grundlage 
für entsprechenden Holzabsatz im Laubholzsortiment zu schaffen. Für das Tech-
nikum Laubholz seien deshalb im Haushaltsentwurf 2022 Mittel in Höhe von 5,7 
Millionen € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 12 Millionen € 
veranschlagt worden. Damit sei die mittelfristige Finanzierung des Technikums 
sichergestellt.

Der Wald sei ein relevanter CO2-Speicher und trage maßgeblich zum Klima-
schutz bei. Die Verwendung des Rohstoffs Holz in der Kaskadennutzung, also der 
Nutzung über mehrere Stufen, sei besonders nachhaltig, effizient und führe zur 
Einsparung beim Einsatz von Rohstoffen. Das Holz oder daraus hergestellte Pro-
dukte würden so lange wie möglich im Wirtschaftssystem genutzt. Deshalb müsse 
die Holzbauoffensive des Landes fortgeführt werden. Im Rahmen der Holzbau-
offensive verfolge das Land mit einem umfassenden und interministeriellen Maß-
nahmenpaket sechs übergeordnete Ziele: Klima schützen, Innovationen fördern, 
Vorbild sein, Wohnraum schaffen, ländlichen Raum stärken und Experten von 
morgen bilden.

In allen diesen Feldern könne die Förderung des Holzbaus einen wichtigen Bei-
trag leisten. So gehe die Holzbauoffensive Hand in Hand mit dem Integrierten 
Energie- und Klimaschutzkonzept des Landes, mit den Programmen zur Digitali-
sierung von Gesellschaft und Baubranche, mit Entwicklungen im Bildungsbereich 
und mit vielen weiteren Aktivitäten.

Für die Holzbauoffensive Baden-Württemberg sehe der Haushaltsentwurf 2022 
Mittel in Höhe von 2,65 Millionen € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe 
von 9 Millionen € vor.

Dritter Schwerpunkt sei der ländliche Raum. Das wichtigste Förderinstrument 
für Investitionen im ländlichen Raum sei das im Rahmen des Kommunalen In-
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vestitionsfonds finanzierte Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR). Für 
eine starke und dezentrale Struktur im Land biete das ELR das komplette Paket 
der integrierten Strukturentwicklung. Zeitgemäße Wohnangebote, lebendige Orts-
kerne, einladende Plätze und Grünanlagen, intakte Infrastrukturen, gute Ideen und 
durchdachte Maßnahmen hielten den ländlichen Raum auch in Zukunft attraktiv. 
Gefördert würden Projekte von Privatpersonen, Unternehmen und Gemeinden in 
den Förderschwerpunkten Innenentwicklung/Wohnen, Grundversorgung, Arbei-
ten und Gemeinschaftseinrichtungen. Die ausgewählten ELR-Schwerpunktge-
meinden trügen in besonderem Maß zur Erfüllung landespolitischer Zielsetzun-
gen bei. 

Für das ELR sehe der Entwurf für das Haushaltsjahr 2022 einen Aufwuchs bei 
den Mitteln von 29,3 Millionen € vor, die allerdings zur Abfinanzierung von in 
früheren Jahren ausgesprochenen Bewilligungen gebunden seien. Unabhängig da-
von bleibe das Programmvolumen mit 90 Millionen € unverändert.

Zum vierten Schwerpunkt, Tierschutz und Tierwohl, führt die Berichterstatterin 
aus, die gesellschaftlichen Erwartungen an die Bedingungen zur Haltung von Tie-
ren sowie die Erzeugung von Produkten tierischer Herkunft seien stetig gestiegen. 
Tierwohl für landwirtschaftliche Nutztiere sowie Tierschutz in allen Bereichen 
der Tierhaltung würden von der Gesellschaft zu Recht verstärkt eingefordert. 
„Tierwohlställe der Zukunft“ als Modell für Tierhalter, als Aufklärung für die Be-
völkerung, als Beispiel für Planer und Genehmigungsbehörden seien das Ziel. In 
diesem Zusammenhang seien im Haushaltsentwurf sechs Stellen zur Umsetzung 
der künftigen Tierschutzstrategie enthalten. Unterstützung dabei leiste die Stabs-
stelle der Landesbeauftragten für Tierschutz.

Um Schlachtstätten zu erhalten, würden 5 Millionen € zur Förderung regionaler 
Schlachthöfe bei Investitionen in eine Schlachtung nach Tierwohlkriterien bereit-
gestellt.

Wegen der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der 
Regierungsneubildung 2021 seien dem neu geschaffenen Ministerium für Landes-
entwicklung und Wohnen die Fachbereiche Liegenschaftskataster und Geoinfor-
mation übertragen worden. Dazu gehörten auch die entsprechenden Ressourcen, 
nämlich sechs Personalstellen und rund 5,2 Millionen € IT-Mittel. In der Mittel-
instanz blieben die betroffenen Bereiche im Wirtschaftsplan des Landesamts für 
Geoinformation und Landentwicklung jedoch gemeinsam veranschlagt.

(Redaktioneller Hinweis: Der Vorsitzende fragt im Folgenden 
bei jedem Aufruf nach Wortmeldungen. Dies wird angesichts der 
Vielzahl der Aufrufe nicht explizit im Protokolle wiedergegeben. 
Soweit also nach einem Aufruf keine Ausführungen zur Sache ver-
merkt sind, ist der Ausschuss ohne Wortmeldung direkt in die Be-
schlussfassung eingetreten.)

Der Ausschuss nimmt von der Mitteilung Drucksache 17/1003, so-
weit diese den Einzelplan 08 betrifft, ohne Widerspruch Kenntnis.

Ferner nimmt der Ausschuss vom Vorwort sowie von den produkt-
orientierten Informationen ohne Widerspruch Kenntnis.

Kapitel 0801

Ministerium

Der Vorsitzende ruft den Änderungsantrag 08/22 mit zur Beratung auf.

Ein Abgeordneter der Fraktion der SPD zeigt sich erstaunt, dass die Regierungs-
fraktionen mit den von ihnen vorgelegten Änderungsanträgen dem MLR – im-
merhin im Jahr 2022 – zum IT-Bereich auf die Sprünge helfen müssten. Dassel-
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be gelte hinsichtlich der Waldstrategie des Landes. Auch dazu hätten die Regie-
rungsfraktionen wohl noch Notwendiges im Regierungsentwurf vermisst.

Schwerpunktmäßig verweist er zu den Änderungsanträgen der SPD-Fraktion auf 
die Bereiche Artenschutz, Stärkung der Landwirtschaft, regionale Schlachthöfe 
und Tierschutz. So wolle seine Fraktion beispielsweise den Tierheimen im Land 
helfen, bei denen gerade Corona erhebliche Mehrbedarfe deutlich gemacht habe.

Obwohl im Vorwort zum Einzelplan des MLR an erster Stelle der Aufgaben ge-
nannt werde, dass das Ministerium Angelegenheiten des Verbraucherschutzes, 
Ernährungsangelegenheiten, Verbraucherfragen und Verbraucherinformation 
wahr zunehmen habe, wünschten sich die Regierungsfraktionen nichts für die Ver-
braucherzentralen – dort komme es im Regierungsentwurf sogar zu einer Mittel-
kürzung –, und auch in der Berichterstattung zum Einzelplan 08 sei dazu kein 
Wort gefallen.

Dem Entschließungsantrag 08/3 der FDP/DVP-Fraktion trete die SPD bei – auch 
die SPD-Fraktion wolle den Biber schützen und gleichzeitig die Konflikte mini-
mieren –, sehe den Antrag aber eher im Bereich des Umweltministeriums.

Eine Abgeordnete der Fraktion GRÜNE erklärt, die November-Steuerschätzung 
habe dem Land glücklicherweise noch etwas Geld in die Kasse gespült. Dadurch 
hätten sich Handlungsspielräume ergeben, die mit den Änderungsanträgen der 
Regierungsfraktionen umgesetzt worden seien.

Ein Abgeordneter der Fraktion der CDU weist ebenfalls darauf hin, dass die Steu-
ermehreinnahmen dem Land mehr Handlungsmöglichkeiten eröffnet hätten. Dies 
habe an der einen oder anderen Stelle – beispielsweise im Bereich der Digitalisie-
rung – zwar ein Nachsteuern ermöglicht, aber vieles sei auch nicht möglich, weil 
dafür dennoch die finanziellen Mittel nicht reichten.

Ein weiterer Abgeordneter der Fraktion der CDU verdeutlicht, ein Haushalt sei 
geprägt von Vorsorge und Vernunft. Der Haushaltsgesetzgeber stelle die Mittel 
für die notwendigen Maßnahmen in die Einzelpläne ein, und dies seien hier die 
Handlungsfelder ländlicher Raum, Landwirtschaft und Verbesserung des Ver-
braucherschutzes. Sehe man allerdings den Haushalt nur als eine Momentauf-
nahme und nicht in der Kontinuität der stetigen Aufwüchse in den letzten Jahren, 
interpretiere man das sicherlich falsch. Der Vorsorge werde hier insoweit Rech-
nung getragen, als berücksichtigt werde, dass bei den Kofinanzierungsmitteln 
durchaus noch Potenzial zur Zuführung gesehen werden müsse, und der Vernunft, 
als es gelte, einen sparsamen, insgesamt der angespannten Finanzsituation ange-
passten Haushalt vorzulegen.

Der Minister für Finanzen erläutert zu den Änderungsanträgen zur IT-Infrastruk-
tur das grundsätzliche Vorgehen der Haushaltskommission der Koalition, als der 
Haushaltsentwurf geplant worden sei. In der Haushaltskommission sei der Bereich 
Digitalisierung als eine Art Querschnittsaufgabe zunächst in den Einzelplan 12 ge-
packt worden. Hier rede man über rund 37 Millionen €. Im weiteren Verlauf der 
Beratungen – unabhängig von dem Ergebnis der November-Steuerschätzung – sei-
en dann diese Mittel auf die Ressorts verteilt worden. Dazu gehörten auch die 
3 Millionen € für das IT-Infrastrukturprojekt im Einzelplan 08. So beziehe sich 
auch der Änderungsantrag 08/24 darauf, dass das Geld, das zunächst im Einzel-
plan 12 dafür zurückgestellt worden sei, nunmehr verteilt worden sei. Damit sei 
der Änderungsantrag 08/24 Resultat dieses Verfahrens.

Der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz berichtet 
zur Haushaltsaufstellung grundsätzlich, der Landesregierung sei immer klar ge-
wesen, dass mit Bekanntwerden der Steuerschätzung sowohl im negativen wie 
im positiven Fall nachgesteuert werden müsse. In diesem Fall sei die Steuerschät-
zung positiv ausgefallen. Aufgrund dieses Ergebnisses und der günstigen Wirt-
schaftsentwicklung habe bei der Informationstechnologie und der Waldstrategie 
nachgelegt werden können.
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Zum Thema Verbraucherschutzzentrale widerspricht er der Aussage, dass in die-
sem Bereich im Regierungsentwurf gekürzt worden sei. Die Verbraucherzentrale 
Baden-Württemberg erhalte am Ende sogar mehr als bisher. In Kapitel 0803 – 
Ländlicher Raum, Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft – sei den 
Erläuterungen zu Titel 686 75 – Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke – zu 
entnehmen, dass für die Verbraucherzentrale 4,65 Millionen € veranschlagt wor-
den seien. Dies seien 70 000 € mehr als bisher. Die Summe der gesamten Titel-
gruppe 75 – Verbraucheraufklärung – sei in der Tat geringer, aber dies liege darin 
begründet, dass hier im Doppelhaushalt 2020/2021 einmalige Bewilligungen eine 
Rolle gespielt hätten, die für Projekte verwendet worden seien, mithin nicht struk-
turell gewesen seien.

Der Abgeordnete der Fraktion der SPD erinnert daran, dass der Verwaltungsrat 
der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg u. a. mit Abgeordneten und Vertre-
tern des MLR besetzt sei. Wenn das MLR im Verwaltungsrat erkläre, dass es im 
Haushalt 2022  100 000 € weniger seien, dann sei dies eine Aussage des Ministe-
riums und keine Legendenbildung seitens eines Abgeordneten.

Weiter sei bekannt, dass ein wesentlicher Bestandteil der Ausgaben der Verbrau-
cherzentrale die Personalausgaben seien und sich jährliche Personalanpassungen 
auf den Haushalt auswirkten. Das führe dann schon dazu, dass es einen Mehr-
bedarf gebe, weil Gehaltszahlungen entsprechend der Lohnentwicklung geleistet 
werden müssten.

Die Abgeordnete der Fraktion GRÜNE verweist darauf, dass im Moment noch 
die Verhandlungen über den Vertragsabschluss zwischen dem MLR und der Ver-
braucherzentrale liefen. Dies sei ganz unabhängig vom Haushalt 2022. Im Übri-
gen belegten die Zahlen von 2011 bis 2022 den Mittelaufwuchs bei der Verbrau-
cherzentrale. Vor zehn Jahren habe der Ansatz 2,295 Millionen € betragen; 2022 
liege er bei den bereits genannten 4,65 Millionen €. Dies bedeute eine Verdoppe-
lung der Mittel in zehn Jahren.

Der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz erklärt, 
er wisse nicht, was der Vertreter des MLR im Verwaltungsrat gesagt habe, und 
könne deshalb dazu nicht Stellung nehmen. Nach dem Haushaltsplan erhalte die 
Verbraucherzentrale 70 000 € mehr als bisher. Die Landesregierung habe der 
Verbraucherzentrale entlang des Koalitionsvertrags auch eine Vereinbarung vor-
gelegt, dass diese Basis für fünf Jahre festgeschrieben werden solle und sich das 
Land verpflichte, die jährlichen Personalkostensteigerungen im jeweiligen Haus-
haltsplan zu veranschlagen. Das biete der Verbraucherzentrale eine hinreichende 
Sicherheit in den nächsten Jahren.

Ein Abgeordneter der Fraktion der FDP/DVP bemerkt, auch seiner Fraktion sei 
von der Verbraucherzentrale mitgeteilt worden, dass eine Kürzung der Mittel im 
Raum stehe. Ein Blick in den Haushaltsplan habe dann gezeigt, dass es doch nicht 
so sei. Aber in der Verwaltungsratssitzung sei wohl von einer Kürzung gespro-
chen worden.

Änderungsantrag 08/22 mehrheitlich angenommen.

Kapitel 0801 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.

Kapitel 0802

Allgemeine Bewilligungen

Der Vorsitzende ruft die Änderungsanträge 08/12 bis 08/14 sowie 08/23 bis 08/27 
mit zur Beratung auf.

Ein Abgeordneter der Fraktion der FDP/DVP begründet den Änderungsantrag 
08/1 seiner Fraktion. Nach Auffassung der FDP/DVP dürfe der ökologische 
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Landbau nicht einseitig bevorzugt werden. Die für den Bio-Aktionsplan vorge-
sehenen Mittel seien unverhältnismäßig höher als die Mittel für die insbesonde-
re von der MBW Marketing- und Absatzförderungsgesellschaft durchgeführten 
Maßnahmen.

Zum Biberfonds – Entschließungsantrag 08/3 – nimmt er Bezug auf die schrift-
lich vorliegende Begründung.

Sodann geht er auf den Änderungsantrag 08/32 der Regierungsfraktionen ein, mit 
dem 150 000 € für das Projekt „Miscanthus als Energielieferant in der Kreislauf-
wirtschaft“ bereitgestellt werden sollten. Biogasanlagen nähmen dieses Gras in-
zwischen nicht mehr ab, weil es einen viel zu schlechten Brennwert habe. Deswe-
gen lehne seine Fraktion den Änderungsantrag 08/32 aus fachlichen Gründen ab.

Ein Abgeordneter der Fraktion der AfD greift die Pläne der Landesregierung auf, 
1 000 zusätzliche Windräder in Baden-Württemberg zu bauen, davon 500 im 
Staatswald. Das bedeutete in den baden-württembergischen Wäldern einen Kahl-
schlag, den die AfD-Fraktion genauso ablehne wie alle Maßnahmen, die damit in 
einem engeren oder weiteren Zusammenhang stünden.

Die leider zu erwartende Einschleppung der Afrikanischen Schweinepest in Ba-
den-Württemberg verlange viel mehr Prävention, und zwar insbesondere hinsicht-
lich der Risiken für die schweinehaltenden Betriebe im Land. Die von der AfD 
schon mehrfach geforderte Abschussprämie werde jetzt in Mecklenburg-Vorpom-
mern umgesetzt. Dies würde auch in Baden-Württemberg zu einer Steigerung 
des Angebots an Schwarzwildprodukten führen. Um dann das zusätzliche Wild-
bret möglichst regional in den Handel zu bringen, sollte die Vermarktung von 
Schwarzwildprodukten finanziell gefördert werden.

In ihrem Änderungsantrag 08/13 führe die AfD-Fraktion unter dem Sammelbe-
griff „Hegegeld“ viele Punkte auf, die umgesetzt werden müssten.

Der Änderungsantrag 08/15 widme sich den Themen der Schlachtung von Nutz-
tieren im eigenen landwirtschaftlichen Betrieb, der Förderung kleiner Schlacht-
betriebe und regionaler Schlachthöfe.

Erfreut zeigt er sich über den Änderungsantrag 08/31 der Regierungsfraktionen 
„Mehr für Projekte im Bereich Honigbienen“. Es sei schön zu sehen, dass hiermit 
die von der AfD in der letzten Legislaturperiode gestellten Anträge endlich auf-
gegriffen und umgesetzt würden.

Die Vermarktung regionaler Lebensmittel sei ebenso ein wichtiges Anliegen sei-
ner Fraktion.

Bei dem Änderungsantrag 08/19 der AfD-Fraktion gehe es um den Verbissschutz. 
Besonders nach Neu- und Wiederaufforstungsmaßnahmen stelle der Schutz der 
angepflanzten Baumsetzlinge vor Verbiss durch Rehwild eine wichtige Aufgabe 
dar. Die Anschaffung von Baumschutzhüllen sollte daher bezuschusst werden.

Darüber hinaus plädiere die AfD-Fraktion dafür, für das Rotwild mehr Geld in die 
Hand zu nehmen und weniger für den Wolf.

Eine Abgeordnete der Fraktion GRÜNE thematisiert, dass die AfD-Fraktion ihre 
in sieben Änderungsanträgen geforderten Mehrausgaben in Höhe von 27 Millio-
nen € durch eine Minderausgabe bei ForstBW erwirtschaften wolle. Dies müsse 
vor dem Hintergrund bewertet werden, dass die Holzpreise gefallen seien und 
ForstBW ohnehin schon unter Mindereinnahmen leide, sodass für ForstBW eine 
Zuführung von 40 Millionen € vorgesehen sei. Dies lasse für sie nur den Schluss 
zu, dass die AfD-Fraktion hier irgendetwas nicht verstanden habe.

Ein Abgeordneter der Fraktion GRÜNE geht auf den Entschließungsantrag 08/3 
der FDP/DVP ein, einen Biberfonds einzurichten. Ein solcher Biberfonds sei be-
reits bei der Beratung des Einzelplans 10 – Ministerium für Umwelt, Klima und 
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Energiewirtschaft – ausgelöst durch einen Antrag der SPD-Fraktion, Gegenstand 
der Debatte gewesen. Bereits dort habe er darauf hingewiesen, dass ein Biber-
fonds nicht als das richtige Finanzierungsinstrument angesehen werde. Geld für 
Entschädigungen stehe sehr wohl zur Verfügung, weil dort unbestrittenermaßen 
Handlungsbedarf bestehe und Kommunen, Waldbesitzer oder Landwirte von Fall 
zu Fall unterstützt werden müssten. Aber dies geschehe dann über die Biberbeauf-
tragten bei den Landratsämtern oder den Regierungspräsidien.

Die von der FDP/DVP-Fraktion beantragte massive Kürzung beim Bio-Aktions-
plan mit der Begründung, es handle sich hier um eine einseitige Förderung des 
ökologischen Landbaus, übersehe, dass Baden-Württemberg in der letzten Le-
gislaturperiode das Biodiversitätsstärkungsgesetz mit einem Ansatz verabschiedet 
habe, der so gut wie kein Ordnungsrecht beinhalte. Deswegen sei es zwingend 
erforderlich, die Ziele dieses Gesetzes über eine Förderung zu erreichen. Wenn 
unter Beteiligung der FDP gerade am Vortag in Berlin ein Koalitionsvertrag vor-
gelegt worden sei, in dem als Ziel genannt werde, bis 2030 den Anteil des Öko-
landbaus auf 30 % zu erhöhen – dies entspreche in etwa dem Ziel in Baden-
Württemberg, beim Ökolandbau einen Anteil von 30 bis 40 % zu erreichen –, 
dann gehe dies nicht ohne zusätzliches Geld. Insofern stimme der hier vorgelegte 
Änderungsantrag der FDP/DVP nicht mit dem überein, was die FDP auf Bundes-
ebene frisch unterschrieben habe.

Der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz unter-
streicht, biologisch wirtschaftende Betriebe würden nicht überfördert, sondern ih-
nen werde geholfen, regional erzeugte biologische Produkte besser auf den Markt 
zu bringen. Dies sei Sinn und Zweck des Bio-Aktionsplans. 

Das Biodiversitätsstärkungsgesetz gelte. Dieses beinhalte die klare Zielsetzung, 
bis zum Jahr 2030  30 bis 40 % biologische Produktionsfläche, und zwar nach-
frageorientiert, zu erreichen. Dazu würden die Förderprogramme entsprechend 
justiert. Dies geschehe zurzeit im Rahmen des Förderprogramms „Agrarumwelt, 
Klimaschutz und Tierwohl“ (FAKT), das ab 2023 auf der Basis der europäischen 
Agrarpolitik neu aufgesetzt werde. Da sich FAKT aber sowohl an konventionell 
wie biologisch wirtschaftende Betriebe wende, bedürfe es zusätzlicher Anstren-
gungen im Bio-Aktionsplan.

Die AfD-Fraktion ziehe zur Gegenfinanzierung zahlreicher von ihr gestellter Än-
derungsanträge den Zuschuss für ForstBW heran und begründe dies immer mit den 
Windrädern. Für die Windkraft werde bei ForstBW aber nur 1 Million € zusätzlich 
eingesetzt. Der Rest seien Zuschüsse aufgrund von Mindereinnahmen durch die 
Kalamitäten, also das Absterben von Bäumen durch Borkenkäfer und Trocken-
heit, und den Verfall der Holzpreise. Wenn es diesen Zuschuss an ForstBW nicht 
gäbe, könnte die Waldbewirtschaftung im Staatswald nicht weiterhin betrieben 
werden. Das Gleiche gelte für andere Änderungsanträge wie die bezüglich Haus-
schlachtungen, Schlachtung mit Achtung, hofnahe Schlachtungen und regionale 
Schlachthöfe. Finanziert werde vom Land alles, was investiv notwendig sei. Es 
gebe hier keinen zusätzlichen Mittelbedarf.

Wenn schließlich von der AfD noch gefordert werde, den Verbissschutz zusätz-
lich zu fördern, könne darauf verwiesen werden, dass der Verbissschutz bei den 
Wiederbewaldungskosten inkludiert sei. Insoweit würde es sich hier um eine 
Doppelförderung handeln, die erstens nicht zulässig und zweitens unnötig wäre.

Der Abgeordnete der Fraktion der FDP/DVP geht noch einmal auf den Entschlie-
ßungsantrag 08/3 seiner Fraktion ein und schildert exemplarisch, dass es selbst-
verständlich Biberbeauftragte gebe, die im Schadensfall auch kämen, aber der 
Geschädigte werde eben mit dem Schaden alleingelassen. Deshalb sei ein Scha-
densausgleich im Rahmen eines mit den notwendigen Mitteln ausgestatteten Bi-
berfonds neben der Weiterentwicklung des Bibermanagements überfällig.

Der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz begründet, 
warum es in Baden-Württemberg – im Unterschied zu Bayern – keine Entschä-
digung für durch den Biber angerichtete Schäden gebe. In Bayern sei der Biber 
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aktiv ausgesetzt worden, und Bayern habe sich im Zuge dessen dazu verpflichtet, 
dann, wenn es Schäden gebe, diese finanziell auszugleichen. In Baden-Württem-
berg sei dies aber nicht geschehen, sondern der Biber sei hier eingewandert. Ent-
lang der Donau werde derzeit das Bibermanagement umgesetzt. Dort also, wo 
Schäden aufträten, werde versucht, dies durch Managementmaßnahmen in den 
Griff zu bekommen.

Ein Abgeordneter der Fraktion der SPD knüpft an die Aussage des Ministers an, 
dass der Biber in Baden-Württemberg nicht ausgesetzt worden sei, und erklärt, 
auch der Wolf sei in Baden-Württemberg nicht ausgesetzt worden. Viele Viehhal-
ter seien aber dankbar, dass es hier eine entsprechende Unterstützung durch das 
Land gebe. Insoweit trage die Argumentation des Agrarministers an dieser Stelle 
nicht, denn es dürfe nicht zwischen Wolf und Biber unterschieden werden. Beide 
seien Wildtiere und beide gebe es in Baden-Württemberg.

Der Abgeordnete der Fraktion GRÜNE erläutert, beim Wolf gebe es einen Ent-
schädigungsfonds, der von den Umwelt- und den Jagdverbänden gemeinsam ge-
gründet und zum Teil auch bestückt worden sei. Bis heute verwalteten Euro-
Natur, Ökologischer Jagdverband, NABU, BUND und LNV – leider nicht mehr 
der Landesjagdverband – diesen Fonds auch selbst, weil sie in Abstimmung mit 
dem Land dazu die Initiative ergriffen hätten. Das Land habe aber nicht erklärt, es 
zahle da irgendetwas. Insofern sei dies vom Verfahren her etwas ganz anderes als 
eine Entschädigung durch das Land.

Der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz unter-
streicht, das Land sehe mit Sorge, dass sich die Afrikanische Schweinepest aus-
breiten könne. Gegenwärtig sei sie im Nordosten und im Osten der Bundesrepu-
blik aufgetreten. Selbstverständlich müsse ständig damit gerechnet werden, dass 
die Schweinepest auch in Baden-Württemberg ausbreche. Deshalb werde in der 
Prävention auf mehrere Dinge gesetzt. Es sei ein Punkteplan verabschiedet wor-
den, der sukzessive umgesetzt werde. Dazu zähle auch der verstärkte Abschuss 
von Schwarzwild, um die Wilddichte herunterzubringen. Noch wichtiger sei 
aber, dass das Schwarzwild einen Absatz finde. Deshalb sei das Voranbringen der 
Wildbret-Vermarktung ein zentraler Punkt. Abschussprämien auszuloben mache 
erst Sinn, wenn es einen Ausbruch der Seuche gebe, und zwar dann konkret dort, 
wo es notwendig sei, nämlich um den Ausbruchsort herum.

Das Keulen sei geregelt. Sollte es einen Ausbruch geben und sollten Tiere gekeult 
werden müssen, trete die Tierseuchenkasse ein.

Der Abgeordnete der Fraktion der AfD fragt den Minister, wie er es vor dem Hin-
tergrund eines drohenden Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest in Baden-
Württemberg verantworten könne, ungeimpfte Jäger von Gemeinschaftsjagden 
auszuschließen.

Der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz erwidert, 
alle Jäger könnten zu Gemeinschaftsjagden kommen, wenn sie geimpft seien oder 
einen PCR-Test nachwiesen. Dies halte er für eine selbstverständliche Präven-
tionsmaßnahme. Er habe auch noch nicht gehört, dass wegen dieser Regelung im 
Landeswald Jagden hätten abgesagt werden müssen, weil es zu wenige Teilneh-
mer gegeben hätte.

Änderungsanträge 08/23 bis 08/26 jeweils mehrheitlich angenom-
men.

Änderungsanträge 08/14, 08/12 und 08/13 jeweils mehrheitlich ab-
gelehnt.

Änderungsantrag 08/27 insgesamt mehrheitlich angenommen.

Kapitel 0802 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.
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Kapitel 0803

Ländlicher Raum, Verbraucherschutz, Ernährung 
und Landwirtschaft

Änderungsantrag 08/5 mehrheitlich abgelehnt. Änderungsantrag 
08/28 mehrheitlich angenommen.

Änderungsanträge 08/15 und 08/6 jeweils mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsanträge 08/16 und 08/1 jeweils insgesamt mehrheitlich 
abgelehnt.

Änderungsantrag 08/29 insgesamt mehrheitlich angenommen.

Änderungsantrag 08/30 mehrheitlich angenommen.

Der Vorsitzende hält fest, dass sich mit der Annahme des Antrags 08/30 eine Ab-
stimmung über den Änderungsantrag 08/17 erübrigt habe.

Änderungsanträge 08/7 und 08/2 jeweils mehrheitlich abgelehnt. 

Änderungsantrag 08/31 mehrheitlich angenommen.

Änderungsantrag 08/18 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 08/32 mehrheitlich angenommen.

Änderungsantrag 08/8 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsanträge 08/33 und 08/34 jeweils mehrheitlich angenom-
men.

Kapitel 0803 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.

Entschließungsantrag 08/3 mehrheitlich abgelehnt.

Kapitel 0804

Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur

Änderungsantrag 08/19 mehrheitlich abgelehnt.

Kapitel 0804 mehrheitlich genehmigt.

Kapitel 0806

Vermessung und Flurneuordnung

Änderungsantrag 08/35 mehrheitlich angenommen.

Kapitel 0806 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.
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Kapitel 0809

Landwirtschaftsverwaltung

Änderungsantrag 08/36 mehrheitlich angenommen.

Kapitel 0809 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.

Kapitel 0810 bis Kapitel 0823 in gemeinsamer Abstimmung mehr-
heitlich genehmigt.

Kapitel 0826

Veterinärwesen

Änderungsantrag 08/9 insgesamt mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 08/37 insgesamt mehrheitlich angenommen.

Änderungsanträge 08/10 und 08/20 jeweils mehrheitlich abgelehnt.

Kapitel 0826 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.

Kapitel 0827

Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

Änderungsanträge 08/4 insgesamt und 08/11 jeweils mehrheitlich 
abgelehnt.

Kapitel 0827 mehrheitlich genehmigt.

Kapitel 0831

Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Änderungsanträge 08/38 bis 08/40 jeweils mehrheitlich angenom-
men.

Kapitel 0831 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.
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Kapitel 0832

Forst Baden-Württemberg (ForstBW)

Änderungsantrag 08/21 mehrheitlich abgelehnt.

Kapitel 0832 mehrheitlich genehmigt.

Kapitel 0835 einstimmig genehmigt.

Der Vorsitzende stellt fest, dass für den Bereich des Einzelplans 08 keine Wort-
meldungen zu Projekten vorlägen, die im Einzelplan 12 – Allgemeine Finanzver-
waltung – veranschlagt seien.

7.12.2021

Martina Braun
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